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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Ulrike Schielke-Ziesing, Uwe Witt, Sebastian Münzenmaier,  
Jörg Schneider, Martin Sichert, René Springer, Jürgen Pohl, Dr. Bernd Baumann,  
Martin Hebner und der Fraktion der AfD 

Global Compact for Migration und der Zugang von Migranten zu 
„Grundleistungen“ und „Sozialschutz“ 

Im Globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration (Global 
Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, im Folgenden: GCM), der am 
10./11. Dezember 2018 in Marrakesch unterzeichnet werden soll, wird als Ziel 15 
die Gewährleistung des Zugangs von Migranten zu sogenannten Grundleistungen 
angeführt, und dazu werden auch durchzuführende Maßnahmen formuliert. 
Unter Ziel 15, Nummer 31 des GCM wird angeführt, dass allen Migranten, unge-
achtet ihres Migrationsstatus, ein sicherer Zugang zu „Grundleistungen“ zu ge-
währen sei. Der Pakt widerspricht sich aus Sicht der Fragesteller wenige Zeilen 
später selbst, denn gemäß Nummer 31 a) GCM ist eine unterschiedliche Leis-
tungserbringung aufgrund des Migrationsstatus doch möglich. Nach Ziel 4, Num-
mer 20 f) des GCM ist wiederum Migranten, die ihre Staatsangehörigkeit oder 
rechtliche Identität nicht nachweisen können, der Zugang zu „Grundleistungen“ 
nicht zu verwehren. Nach dem Pakt ist gemäß Nummer 31 a) GCM der Zugang 
zu „Grundleistungen“ durch Gesetze und Maßnahmen sicherzustellen, so dass 
keine Diskriminierung von Migranten aufgrund verschiedener Kriterien erfolgt; 
dabei werden u. a. angeführt das „Vermögen“, jedoch ohne jede weitere Diffe-
renzierung dazu, die „Sprache“ sowie auch „aus anderen Gründen“. Nach Num-
mer 31 d) des GCM sollen unabhängige Institutionen auf nationaler und lokaler 
Ebene, wie etwa „nationale Menschenrechtsorganisationen“, eingerichtet bzw. 
beauftragt werden, welche u. a. auch den Zugang zu Rechtsbehelfen erleichtern 
sollen. Gemäß Nummer 31 e) des GCM sollen im Gesundheitswesen u. a. Kom-
munikationshindernisse abgebaut werden und die Leistungserbringer in „kultu-
reller Sensibilität“ geschult werden. 
In Ziel 22 des GCM wird die Schaffung zur Übertragbarkeit von Sozialversiche-
rungs- und erworbenen Leistungsansprüchen angeführt. Nach Nummer 38 GCM 
erfolgt eine Verpflichtung, Arbeitsmigranten aller Qualifikationsniveaus dabei zu 
helfen, in den Zielländern Zugang zu „Sozialschutz“ zu erhalten und von der 
Übertragbarkeit geltender Sozialversicherungs- und erworbener Leistungsan-
sprüche in ihren Herkunftsländern oder bei Entschluss zur Aufnahme einer Be-
schäftigung in einem anderen Land zu profitieren. 

Wir fragen die Bundesregierung: 
1. Wie sind nach Auffassung der Bundesregierung reguläre und irreguläre Mi- 

gration bzw. reguläre und irreguläre Migranten im Sinne des GCM zu defi-
nieren? 
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2. Wie sind nach Auffassung der Bundesregierung die im Ziel 15 unter Num-

mer 31 GCM angeführten „Grundleistungen“ definiert und im welchem Ver-
hältnis stehen diese Leistungen zu den Leistungen des AsylbLG und den 
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II und SGB XII? 

3. Ist nach Auffassung der Bundesregierung der unter Ziel 15, Nummer 31 
GCM angeführte Zugang zu „Grundleistungen“ für Migranten, völlig unab-
hängig von ihrem jeweiligen Migrationsstatus, ein Menschenrecht? 

4. Ist nach Auffassung der Bundesregierung gemäß Nummer 31 GCM auch irr-
regulären bzw. nichtregulären Migranten ein sicherer Zugang zu „Grundleis-
tungen“ zu gewähren?  
Wenn ja, ist anknüpfend an den jeweiligen Migrationsstatus eine Beschrän-
kung der „Grundleistungen“ auf das „im Einzelfall unabweisbar Gebotene“ 
möglich? 

5. Ist nach Auffassung der Bundesregierung, soweit gemäß Nummer 20 f GCM 
Migranten, die ihre Staatsangehörigkeit oder rechtliche Identität nicht nach-
weisen können und denen der Zugang zu „Grundleistungen“ nicht verwehrt 
werden kann, eine Beschränkung der „Grundleistungen“ auf das „im Einzel-
fall unabweisbar Gebotene“ möglich? 

6. Ist nach Auffassung der Bundesregierung, soweit gemäß Nummer 20 f GCM 
Migranten, die ihre Staatsangehörigkeit oder rechtliche Identität nicht nach-
weisen können und denen der Zugang zu „Grundleistungen“ nicht verwehrt 
werden kann, eine nach Ansicht der Fragesteller bestehende Inländerdiskri-
minierung anzunehmen, als dass bei den deutschen Staatsangehörigen bei 
erstmaliger Antragsstellung zu Grundsicherungsleistungen nach dem Zwei-
ten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB II und SGB XII) eine Leis-
tungsgewährung i. d. R. erst bei Nachweis der Identität erfolgt und ggf. auch 
eine Versagung bei fehlender Mitwirkung erfolgt (§ 60, 66 des Ersten Bu-
ches Sozialgesetzbuch – SGB I)? 

7. Ist nach Auffassung der Bundesregierung, soweit gemäß Nummer 31 GCM 
auch irrregulären bzw. nicht regulären Migranten ein sicherer Zugang zu 
„Grundleistungen“ zu gewähren sein soll, eine Beschränkung der „Grund-
leistungen“ auf das „im Einzelfall unabweisbar Gebotene“ bzw. auch eine 
Beschränkung auf „Null-Leistungen“ möglich, wenn 
a) eine fehlende Mitwirkung des Migranten im Zusammenhang mit dem 

Migrationsstatus vorliegt, 
b) eine wiederholte Pflichtverletzung des Migranten im Zusammenhang mit 

dem Migrationsstatus vorliegt, 
c) eine strafrechtliche Verurteilung des Migranten vorliegt? 

8. Wie beurteilt die Bundesregierung das nach Ansicht der Fragesteller beste-
hende Vorliegen einer Inländerdiskriminierung, als dass nach Nummer 31 
GCM auch irrregulären bzw. nicht regulären Migranten ein sicherer Zugang 
zu „Grundleistungen“ zu gewähren sein soll, deutschen Staatsangehörigen 
jedoch als Folge fehlender Mitwirkung Sozialleistungen vollständig versagt 
bzw. entzogen werden können (§ 66 SGB I) und bei wiederholten Pflichtver-
letzungen gegenüber SGB II – Leistungsempfänger gemäß § 31 a SGB II 
eine Minderung des Leistungsanspruches bis auf „Null-Leistungen“ möglich 
ist (Gewährung eingeschränkter Sachleistungen nur auf Antrag)? 
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9. Inwieweit will die Bundesregierung gegenüber Migranten den sog. sozialhil-
ferechtlichen Nachranggrundsatz (§ 7 Absatz 1 und Absatz 5 des Asylbewer-
berleistungsgesetzes – AsylbLG, § 2 SGB XII bzw. § 3 Absatz 3 SGB II) si-
cherstellen, als gemäß Nummer 31 a) des GCM keine Diskriminierung nach 
dem „Vermögen“ erfolgen soll und dieses „Vermögen“ nicht berücksichtigt 
wird?  
Wie beurteilt die Bundesregierung insoweit das Vorliegen einer Inländerdis-
kriminierung, als dass bei deutschen Staatsangehörigen vorhandenes Vermö-
gen oberhalb der Schonvermögensgrenzen berücksichtigt wird? 

10. Wie ist nach Auffassung der Bundesregierung der in Nummer 31 a) des 
GCM angeführte Diskriminierungsgrund „Sprache“ auszulegen, und wäre 
nach Auffassung der Bundesregierung zur Vermeidung einer Diskriminie-
rung auch die Zurverfügungstellung von Anträgen und Hinweisblättern in 
der jeweiligen Herkunftssprache sowie auch die Stellung eines kostenlosen 
Dolmetschers geboten? 

11. Wie ist nach Auffassung der Bundesregierung der in Nummer 31 a) des 
GCM im Zusammenhang mit Diskriminierung angeführte unbestimmte 
Rechtsbegriff „aus anderen Gründen“ auszulegen? 

12. Sollen nach Auffassung der Bundesregierung die nach der Bestimmung der 
Nummer 31 d) des GCM mit der Aufgabe einer Erleichterung des Zugangs 
zu Rechtsbehelfen beauftragten Institutionen wie „Menschenrechtsorganisa-
tionen“ künftig selbständig außergerichtliche Rechtsdienstleistungen erbrin-
gen, und inwieweit wäre davon das Rechtsdienstleistungsgesetz berührt? 

13. Wie ist nach Auffassung der Bundesregierung der in Nummer 31 e) des 
GCM angeführte Abbau von Kommunikationshindernissen im Gesundheits-
wesen zu verstehen, und ist damit in der Konsequenz auch die Stellung eines 
kostenlosen Dolmetschers verbunden? 

14. Wie ist nach Auffassung der Bundesregierung der in Nummer 31 e) des 
GCM angeführte unbestimmte Rechtsbegriff „kultureller Sensibilität“ der 
Leistungserbringer des Gesundheitswesens zu verstehen? 

15. Inwieweit wurde von Seiten der Bundesregierung hinsichtlich des Ziels 15 
des GCM, des Zugangs von Migranten zu „Grundleistungen“ des Ziellandes, 
ein Vorbehalt hinsichtlich der Finanzier- und Machbarkeit verhandelt, bzw. 
warum wurde ein solcher Vorbehalt letztlich nicht eingestellt? 

16. Wie beurteilt die Bundesregierung in Bezug auf den uneingeschränkten Zu-
gang zu „Grundleistungen“ im Sinne von Nummer 31 des GCM die Sogwir-
kung für eine Migration insbesondere nicht qualifizierter Migranten nach 
Deutschland? 

17. Wie ist nach Auffassung der Bundesregierung der in Nummer 38 des GCM 
angeführte „Sozialschutz“ und „soziale Basisschutz“ definiert? 

18. Sind nach Auffassung der Bundesregierung mit den in Nummer 38 des GCM 
angeführten Arbeitsmigranten aller Qualifizierungsniveaus auch Migranten 
ohne jeden Berufsabschluss und sonstige berufliche Qualifizierung sowie 
auch Arbeitsmigranten ohne einen Schulabschluss einschließlich Analpha-
beten erfasst? 

19. Inwieweit werden nach Auffassung der Bundesregierung durch den GCM 
und insbesondere die Bestimmungen zu Nummer 38 des GCM die Interessen 
der Versichertengemeinschaften der gesetzlichen Rentenversicherung, der 
Arbeitslosenversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherungen und der 
gesetzlichen Unfallversicherung berührt? 
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20. Inwieweit wurden durch die Bundesregierung bei den Verhandlungen zum 

Ziel 22 des GCM auch die Sozialversicherungen – insbesondere für die ge-
setzliche Rentenversicherung die Deutsche Rentenversicherung, für die Ar-
beitslosenversicherung die Bundesagentur für Arbeit, für die gesetzliche 
Krankenversicherung der Spitzenverband der GKV und für die Unfallversi-
cherung der DGUV (Spitzenverband) – einbezogen bzw. zumindest ange-
hört? 

21. Wie beurteilt die Bundesregierung in Bezug auf den Zugang zu „Sozial-
schutz“ bzw. „sozialen Basisschutz“ im Sinne von Nummer 38 des GCM die 
Sogwirkung für eine Migration insbesondere nicht qualifizierter Migranten 
nach Deutschland? 

Berlin, den 22. November 2018  

Dr. Alice Weidel, Dr. Alexander Gauland und Fraktion 
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